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Hundesteuersatzung

Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der
Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382) zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.03.1999
(Nds. GVBl. S. 74, 77) und des § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes
(NKAG) vom 25.03.1998 (Nds. GVBl. S. 347) , hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner
Sitzung am 27.09.2000 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden im Gemeindege-
biet. Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass
der Hund mehr als 3 Monate alt ist.

§ 2
Steuerpflichtiger

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb für Zwecke
der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat (Halter des Hundes). Als Halter des
Hundes gilt nicht, wer einen Hund nicht länger als zwei Monate in Pflege oder Verwahrung
genommen hat oder zum Anlernen hält, sofern er nachweisen kann, dass der Hund in der
Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuerfrei gehalten wird.

(2) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner.

§ 3
Steuersätze

(1) Die Steuer wird jährlich erhoben und ist unterschiedlich für den ersten, zweiten und jeden
weiteren Hund festzusetzen.

(2) Die Hundesteuer beträgt:
- für den 1. Hund 84,-- DM
- für den 2. Hund 120,-- DM
- für jeden weiteren Hund 156,-- DM

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 4), werden bei der Festsetzung der Steuer
nicht angerechnet. Hunde, für die Steuerermäßigung (§ 5) gewährt wird, gelten als erste
Hunde.

§ 4
Steuerfreiheit, Steuerbefreiungen

(1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das
Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in
der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten.
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(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
 1. Blindenführhunden;
 2. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe Blinder, Tauber oder hilfloser Personen

unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeug-
nisses abhängig gemacht werden.

§ 5
Steuerermäßigungen

Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von
a) einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächsten

bewohnten Gebäude mehr als 100 m Wegstrecke entfernt liegen;
b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet wer-

den und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem
Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein;

c) Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwen-
det werden.

§ 6
Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist,
3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende
 Unterkunftsräume vorhanden sind.

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats
an gewährt, in dem der Antrag der Gemeinde zugegangen ist.

§ 7
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 folgenden
Kalendermonats, frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem
der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die
Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats. Beginnt
das Halten eines Hundes oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermo-
nats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft
wird, abhanden kommt, stirbt oder der Hundehalter wegzieht.
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§ 8
Entstehung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Erhebungszeitraum (Steuerjahr)
ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht; beginnt die Steuerpflicht
(§ 7 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum der jeweilige Restteil des
Jahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die
Steuerpflicht (§ 7 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer antei-
lig erhoben.

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 1508. und 15.11.
jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter
Teilbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01.07. eines jeden Jahres erfolgen.

(4) Der Steuerbescheid wird gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit anderen Heranziehungsbescheiden
der Gemeinde zusammengefasst erteilt.

§ 9
Meldepflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei der
Gemeinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der
Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 2 nach Ab-
lauf des zweiten Monats.

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden.
Dies gilt auch, wenn der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im Falle der Veräuße-
rung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder eine Steuerbefreiung fort, so
hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des
Hundes wieder abgegeben werden müssen. Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner
Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der Hundesteuermarke umher-
laufen lassen. Auf die Ausgabe von Hundesteuermarken kann verzichtet werden, wenn die
vollständige Erhebung der Steuer auf andere Weise gesichert ist.

§ 10
Auskunftspflicht

(1) Jeder Grundstückseigentümer oder dessen Stellvertreter ist verpflichtet, der Gemeinde
oder der von ihr beauftragten Person auf Nachfrage über die auf dem betroffenen Grund-
stück gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Ebenso hat
jeder Haushaltsvorstand und jeder Hundehalter die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen
Auskunftserteilung.
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(2) Bei Durchführung der Hundebestandsaufnahme sind die Grundstückseigentümer oder ihre
Stellvertreter und die Haushaltungsvorstände zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen
von der Gemeinde übersandten Nachweisung innerhalb der vorgeschriebenen Frist ver-
pflichtet. Durch die Eintragung in die Nachweisung wird die Verpflichtung zur An- und
Abmeldung der Hunde nicht berührt.

§ 11
Abweichende Festsetzung aus Billigkeitsgründen

Die Gemeindeverwaltung kann auf Antrag in begründeten Einzelfällen die Steuern nach § 163
Abgabenordnung ( AO ) herabsetzen.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig
- entgegen § 9 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen 14 Tagen bei der Ge-

meinde anzeigt,
- entgegen § 9 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht binnen 14 Tagen schriftlich bei

der Gemeinde anzeigt,
- entgegen § 9 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder

Steuerermäßigung nicht binnen 14 Tagen bei der Gemeinde anzeigt,
- entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund außerhalb einer Wohnung

oder eines umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuer-
marke führt oder laufen lässt,

- entgegen § 10 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht wahrheitsgemäß erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000,-- DM geahndet werden.

§ 13
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2001 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom
26.09.1995 außer Kraft.

Rastede, den 27.09.2000

gez. gez.
Decker (LS) Röttger

- Bürgermeister - Gemeindedirektor -

Veröffentlicht in der NWZ, Hauptausgabe am 07.10.2000.


